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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre1, 

wir laden Sie als Anteilseigner der DOUGLAS AG - mit Sitz in Düsseldorf - hiermit zu der am Donnerstag, 
26. Februar 2026, 10:00 Uhr (MEZ), stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Die diesjährige 
Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) statt. 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können sich im Wege elektronischer 
Kommunikation über den passwortgeschützten Internetservice (InvestorPortal) unter der Internetadresse  

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung   

zu der virtuellen Hauptversammlung zuschalten und auf diese Weise an der Versammlung teilnehmen. Über 
den passwortgeschützten Internetservice wird die Hauptversammlung für ordnungsgemäß angemeldete 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten in voller Länge in Bild und Ton übertragen. 

Wie Aktionäre und ihre Bevollmächtigten Zugang zum passwortgeschützten Internetservice erhalten, ist 
nachfolgend in Abschnitt II. dieser Einberufung näher beschrieben. 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes (AktG) ist das Hotel Crowne Plaza, Rheinallee 1, 
41460 Neuss. Für Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur physischen Anwesenheit am Ort der 
Hauptversammlung. 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten werden gebeten, die Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zu den Rechten der Aktionäre in Abschnitt II. dieser 
Einberufung zu beachten. 

 
1 Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einberufung auf eine geschlechterspezifische 
Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind als geschlechtsneutral zu 
verstehen.  

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
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I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses 
sowie des zusammengefassten Lageberichts für die DOUGLAS AG und den Konzern zum 
30. September 2025, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den 
Angaben nach §§ 289a und 315a HGB  
 
Der Vorstand macht der Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG für das Geschäftsjahr 
2024/25 
 
- den festgestellten Jahresabschluss der DOUGLAS AG, 
- den gebilligten Konzernabschluss für den DOUGLAS Konzern, 
- den zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht für die DOUGLAS AG und den DOUGLAS 

Konzern, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Satz 1, 315a Satz 
1 des Handelsgesetzbuchs (HGB, jeweils in der für das Geschäftsjahr 2024/25 anwendbaren 
Fassung), sowie 

- den Bericht des Aufsichtsrats 
 
zugänglich.  
 
Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an sowohl über die 
Internetseite der Gesellschaft unter 
 
https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung 
 
als auch über das InvestorPortal zugänglich. Sie werden in der Hauptversammlung vom 
Vorstandsvorsitzenden Bericht erstattet bekommen. Der Bericht des Aufsichtsrats wird vom 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert werden. 
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses oder eine 
Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung ist daher nicht erforderlich. 
 
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine 
Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. 
 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der DOUGLAS AG, die im 
Geschäftsjahr 2024/2025 bei der Douglas AG amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu 
erteilen.  
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der DOUGLAS AG, die im 
Geschäftsjahr 2024/2025 bei der Douglas AG amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu 
erteilen. 
 

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2025/2026 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, 

- zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/2026,  
- zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des 

Zwischenlageberichts des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2025/2026 und 
- zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025/2026 

zu wählen. 

Die Wahl zum Prüfer der zusammengefassten Nachhaltigkeitserklärung und 
Konzernnachhaltigkeitserklärung für das Geschäftsjahr 2025/2026 (Spiegelstrich 3) durch die 
Hauptversammlung erfolgt mit Wirkung zum Inkrafttreten des deutschen Umsetzungsgesetzes zur 
Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung (EU) 2022/2464 vom 14. Dezember 2022 (CSRD) 
in seiner jeweils aktuellen Fassung und vorsorglich für den Fall, dass der deutsche Gesetzgeber in 
Umsetzung von Art. 37 der Abschlussprüfer-RL 2006/43/EG i.d.F. der CSRD für das Geschäftsjahr 
2025/2026 der DOUGLAS AG und des DOUGLAS Konzerns eine ausdrückliche Wahl dieses Prüfers 
durch die Hauptversammlung verlangen sollte, die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung also 
nach dem deutschen Umsetzungsgesetz nicht ohnehin dem Abschlussprüfer obliegen sollte. 

Das Audit Committee (Prüfungsausschuss) erklärt gemäß Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-
Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014), dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte 
ist und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers (Art. 
16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung) auferlegt wurde. 

 
5. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025 

 
Gemäß § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024/25 erneut einen 
Vergütungsbericht über die Vergütung der Organmitglieder erstellt. Der Vergütungsbericht wurde 
gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten 
Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG enthalten sind.  
 
Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 ist mit dem Vermerk über die Prüfung des 
Vergütungsberichts vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der 
Gesellschaft unter https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung zugänglich und auf 
diese Weise bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG hat die Hauptversammlung über die Billigung des nach § 162 AktG 
erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr zu beschließen. 
 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den der Hauptversammlung vorgelegten und auf der 
Internetseite der Gesellschaft bekanntgemachten Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25 
zu billigen. 

  



       

      

 

7 Douglas AG Hauptversammlung 2026 
 

 

 
II. Weitere Informationen zur Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung 

 
Wir bitten die Aktionäre um besondere Beachtung der folgenden Hinweise zur Anmeldung zur 
Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten. 
 
Gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorstand ermächtigt, vorzusehen, dass 
eine Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort 
der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung).  
 
Der Vorstand hat von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und beschlossen, dass die 
ordentliche Hauptversammlung 2026 als virtuelle Hauptversammlung nach § 118a AktG 
abgehalten wird. 
 
Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 
Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 
 
Die gesamte Hauptversammlung wird mit Bild und Ton im über das Internet zugänglichen 
InvestorPortal übertragen. Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre und 
ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, sich zu der gesamten Hauptversammlung über das 
InvestorPortal elektronisch zuzuschalten und diese dort live in Bild und Ton zu verfolgen 
(„Teilnahme") sowie ihre Aktionärsrechte auszuüben. Die Stimmrechtsausübung der 
ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre ist im Wege der elektronischen Briefwahl sowie über 
Vollmachtserteilung möglich. Den elektronisch zur Versammlung zugeschalteten Aktionären wird 
in der Versammlung im Wege der Videokommunikation das Rede- und Auskunftsrecht sowie das 
Recht eingeräumt, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen. Ihnen wird außerdem ein Recht zum 
Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung im Wege elektronischer 
Kommunikation eingeräumt. Den ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten 
Aktionären wird ferner das Recht eingeräumt, vor der Versammlung Stellungnahmen im Wege 
elektronischer Kommunikation einzureichen. 
 
Die Einzelheiten werden nachfolgend erläutert: 
 
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung der Aktionärsrechte 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von 
Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die nach den nachfolgend beschriebenen 
Vorgaben im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, 
dass ihre Anmeldung spätestens am Donnerstag, den 19. Februar 2026 (24:00 Uhr MEZ), bei der 
Gesellschaft entsprechend den nachstehenden Bedingungen eingegangen ist.  

 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache entweder auf 
elektronischem Weg unter Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung 
oder in Textform (§ 126b BGB) unter Angabe des vollständigen Namens und der 
Aktionärsnummer über einen der folgenden Kontaktwege zugehen:  

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
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DOUGLAS AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Für die elektronische Anmeldung über das InvestorPortal im Internet benötigen die Aktionäre 
neben ihrer Aktionärsnummer einen Zugangscode, den sie mit den Anmeldeunterlagen erhalten. 
Dies ermöglicht ihnen die Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortal und damit auch die 
Stimmabgabe im Vorfeld der Hauptversammlung.  

Aktionäre, die erst nach Donnerstag, dem 5. Februar 2026, 0:00 Uhr (MEZ), im Aktienregister 
eingetragen werden, erhalten nach den gesetzlichen Vorgaben ohne Anforderung keine 
Anmeldeunterlagen und somit auch keine Zugangsdaten für die elektronische Anmeldung 
übersandt. Sie können aber die Einladung auf der folgenden Internetseite der Gesellschaft 
abrufen https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung.  

Aktionäre, die keine Anmeldeunterlagen erhalten haben, haben die Möglichkeit, sich unter 
Nennung des Namens, der vollständigen Adresse und der Aktionärsnummer formlos in Textform 
unter Geltung der genannten Fristen zur Hauptversammlung anzumelden. Diese Anmeldung ist 
an folgende Anschrift bzw. E-Mail-Adresse zu richten:  

DOUGLAS AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Stimmabgabe (auch durch Bevollmächtigte), die 
Erteilung von Vollmachten und Weisungen an von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter, die Bevollmächtigung Dritter und die Briefwahl können gemäß § 67c AktG 
auch über Intermediäre gemäß SRD II i.V.m. der Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im 
ISO 20022 Format (z.B. über SWIFT, CMDHDEMMXXX) an die Gesellschaft übermittelt werden. 
Für eine Anmeldung per SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship Management 
Application (RMA) erforderlich.  

Für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des Teilnahme- und Stimmrechts, ist der 
am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. 
Dieser wird dem Bestand am Ende des Anmeldeschlusstags entsprechen, da Aufträge zur 
Umschreibung des Aktienregisters in der Zeit von Freitag, dem 20. Februar 2026, 0:00 Uhr (MEZ), 
bis Donnerstag, den 26. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), erst mit Wirkung nach der 
Hauptversammlung verarbeitet und berücksichtigt werden (sogenannter 
„Umschreibungsstopp“). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenanntes „Technical 
Record Date“) für die Ausübung des Stimmrechts am Tag der Hauptversammlung ist mithin 
Donnerstag, der 19. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ).  

Aktionäre sind auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung und ungeachtet des 
Technical Record Dates weiterhin berechtigt, über ihre Aktien zu verfügen. Erwerber von Aktien, 
deren Umschreibungsanträge nicht rechtzeitig vor dem vorstehend genannten Zeitpunkt bei der 
Gesellschaft eingehen, können allerdings Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien in 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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der Hauptversammlung nicht ausüben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen oder 
zur Rechtsausübung ermächtigen. 

Die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung erfolgt durch elektronische Zuschaltung über 
das InvestorPortal (siehe Abschnitt II.2). Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre 
Bevollmächtigten können ihre Aktionärsrechte über das InvestorPortal ausüben (siehe auch 
Abschnitte II.4, II.5, II.6). 

2. Elektronische Zuschaltung der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten zur virtuellen 
Hauptversammlung 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten 
können sich zur Hauptversammlung über das InvestorPortal elektronisch zuschalten und diese 
dort live in Bild und Ton verfolgen.  

Das InvestorPortal steht ab dem 16. Januar 2026, 0:00 Uhr (MEZ), zur Verfügung und ist über die 
Internetseite der Gesellschaft unter 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung   

erreichbar. 

Die für den Zugang zum passwortgeschützten InvestorPortal erforderlichen Zugangsdaten, 
bestehend aus Aktionärsnummer und individuellem Passwort, stehen im personalisierten 
Anschreiben. Die eigenen Zugangsdaten für den Bevollmächtigten können dann durch den 
Aktionär im Investor Portal abgerufen („Vollmachtskarte“) werden und müssen durch ihn an den 
Bevollmächtigten weitergeleitet werden. Bei Eingang einer Vollmachtserteilung bei der 
Anmeldestelle bis zum Ablauf des 25. Februar 2026, 24:00 (MEZ), sendet diese eine 
entsprechende Vollmachtskarte mit den Zugangsdaten selbst an den Bevollmächtigten. 

3. Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung 

Die gesamte ordentliche Hauptversammlung kann von den im Aktienregister eingetragenen 
Aktionären über die Bild- und Tonübertragung im passwortgeschützten InvestorPortal der 
DOUGLAS AG verfolgt werden. Das passwortgeschützte InvestorPortal für Aktionäre ist über 
folgende Internetadresse zugänglich:  

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung   

Im Aktienregister eingetragene Aktionäre können sich dort mit ihren Zugangsdaten, bestehend 
aus ihrer Aktionärsnummer und individuellem Passwort, anmelden und am Tag der ordentlichen 
Hauptversammlung ab 10:00 Uhr (MEZ) auf die Bild- und Tonübertragung der ordentlichen 
Hauptversammlung zugreifen. 

Aktionäre, die sich nicht bis spätestens 19. Februar 2026 (24:00 Uhr MEZ), ordnungsgemäß zur 
ordentlichen Hauptversammlung angemeldet haben, können die Bild- und Tonübertragung der 
ordentlichen Hauptversammlung gleichermaßen im InvestorPortal verfolgen. Eine Ausübung 
weitergehender Aktionärsrechte während der ordentlichen Hauptversammlung ist mangels 
ordnungsgemäßer Anmeldung allerdings nicht möglich. 

4. Stimmrechtsausübung 

Zur Ausübung des Stimmrechts sind eine Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe 
Abschnitt II.1) erforderlich. 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
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Die Stimmrechtsausübung kann im Wege der elektronischen Briefwahl oder der Erteilung von 
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nach den 
folgenden Maßgaben erfolgen: 

a) Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Briefwahl 

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihr Stimmrecht durch elektronische Briefwahl 
ausüben. 

Briefwahlstimmen können ausschließlich elektronisch im InvestorPortal der Gesellschaft 
abgegeben werden. Die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl muss spätestens 
am Tag der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der 
Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt vorgenommen sein. 

b) Stimmrechtsausübung im Wege der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

Zur Stimmrechtsausübung bietet die Gesellschaft den Aktionären oder ihren Bevollmächtigten 
an, den von der Gesellschaft benannten Mitarbeitern als Stimmrechtsvertretern Vollmacht und 
Weisungen zu erteilen. 

Die Stimmrechtsvertreter werden das Stimmrecht ausschließlich aufgrund ausdrücklicher und 
eindeutig erteilter Weisungen ausüben. Deshalb müssen die Aktionäre zu den Gegenständen der 
Tagesordnung, zu denen sie eine Stimmrechtsausübung wünschen, ausdrückliche und eindeutige 
Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 
gemäß diesen Weisungen abzustimmen. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu 
einem Gegenstand der Tagesordnung fehlt, werden sich die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungspunkt der Stimme enthalten. Sie nehmen 
keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen, Anträgen oder Wahlvorschlägen 
entgegen. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können elektronisch 
im InvestorPortal der Gesellschaft abgegeben werden. Die Vollmachts- und Weisungserteilung 
über das InvestorPortal ist auch noch während der Hauptversammlung möglich, muss jedoch 
spätestens bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten 
Zeitpunkt erfolgt sein. 

Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und die 
Erteilung von Weisungen an diese können ferner per E-Mail bis Mittwoch, 25. Februar 2026, 
24:00 Uhr (MEZ) (Zugang maßgeblich), bei der Gesellschaft über die folgende Adresse erfolgen: 

anmeldestelle@computershare.de  

Das Formular zur Stimmrechtsausübung, von dem bei der Vollmachts- und Weisungserteilung an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per E-Mail Gebrauch zu machen ist, steht auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung   

zum Download bereit. 

Die Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter, deren Änderung oder Widerruf kann 
gemäß § 67c AktG über Intermediäre an eine der oben genannten Adressen bzw. über die unten 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
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genannte SWIFT-Adresse bis spätestens Mittwoch, 25. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Zugang 
maßgeblich), an die Gesellschaft übermittelt werden.  

SWIFT: CMDHDEMMXXX; Instruktionen gemäß ISO 
20022; Autorisierung über SWIFT Relationship 
Management Application (RMA) erforderlich 

 

c) Änderung und Widerruf von Briefwahlstimmen oder erteilten Vollmachten und Weisungen, 
Verhältnis von Briefwahlstimmen zu erteilten Vollmachten und Weisungen sowie weitere 
Informationen zur Stimmrechtsausübung 

Ein Widerruf oder eine Änderung von abgegebenen Briefwahlstimmen oder erteilten 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann elektronisch 
über das InvestorPortal vorgenommen werden. Dies ist auch noch während der 
Hauptversammlung möglich, muss jedoch spätestens bis zu dem vom Versammlungsleiter im 
Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt erfolgt sein. 

Ein Widerruf oder eine Änderung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
kann ferner per E-Mail spätestens bis Mittwoch, 25. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Zugang 
maßgeblich), über die folgende Adresse erfolgen: 

anmeldestelle@computershare.de  

Wenn der Gesellschaft für ein und denselben Aktienbestand über das InvestorPortal, gemäß § 
67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 
4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212) und per E-Mail voneinander abweichende, 
formal ordnungsgemäße Erklärungen zur Stimmrechtsausübung zugehen, werden die über das 
InvestorPortal zugegangenen Erklärungen berücksichtigt, sofern diese nicht vorhanden, die 
Erklärungen gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 
3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212) Bei voneinander 
abweichenden, formal ordnungsgemäßen Erklärungen, die über das gleiche Medium 
(InvestorPortal bzw. § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 
3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212) bzw. E-Mail) zugehen, 
wird jeweils die zeitlich zuletzt zugegangene Erklärung berücksichtigt. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt 
werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung 
entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

5. Ausübung der Aktionärsrechte durch einen bevollmächtigten Dritten 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Rechte – insbesondere ihr Stimmrecht – 
nach entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen bevollmächtigten Dritten ausüben 
lassen.  

Die Bevollmächtigten können sich zur Hauptversammlung über das InvestorPortal elektronisch 
zuschalten und dort die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung verfolgen. 
Bevollmächtigte können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre ausschließlich im 
Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Nutzung des InvestorPortals der Gesellschaft 
durch den Bevollmächtigten wie auch die elektronische Zuschaltung zu der Bild- und 

mailto:anmeldestelle@computershare.de


       

      

 

12 Douglas AG Hauptversammlung 2026 
 

 

Tonübertragung der Hauptversammlung im InvestorPortal durch den Bevollmächtigten setzen 
voraus, dass der Bevollmächtigte individuelle Zugangsdaten durch den Aktionär 
(„Vollmachtskarte“) übermittelt bekommen hat, die dieser im InvestorPortal selbst 
herunterladen oder per E-Mail an den Bevollmächtigten versenden kann. Bei Eingang einer 
Vollmachtserteilung bei der Anmeldestelle bis zum Ablauf des 25. Februar 2026, 24:00 (MEZ), 
sendet diese eine entsprechende Vollmachtskarte mit den Zugangsdaten selbst an den 
Bevollmächtigten. 

Die Vollmacht kann durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 
Gesellschaft erteilt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Sie können 
über das InvestorPortal vorgenommen werden. Die Vollmachtserteilung und ihr Widerruf über 
das InvestorPortal sind auch noch während der virtuellen Hauptversammlung möglich. 

Aktionäre, die einen Vertreter auf andere Weise als über das InvestorPortal bevollmächtigen 
möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, das die 
Gesellschaft hierfür bereithält. Es ist im Internet unter 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung   

abrufbar. 

Die Vollmacht gegenüber der Gesellschaft per E-Mail kann bis spätestens Mittwoch, 25. Februar 
2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Zugang maßgeblich), über die folgende Adresse erteilt werden: 

anmeldestelle@computershare.de  

Entsprechendes gilt für den Widerruf einer Vollmacht und den Nachweis einer gegenüber einem 
Bevollmächtigten erteilten Vollmacht. 

Die Bevollmächtigung Dritter bzw. deren Änderung oder Widerruf kann gemäß § 67c AktG über 
Intermediäre an eine der oben genannten Adressen bzw. über die unten genannte SWIFT-
Adresse bis spätestens Mittwoch, 25. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Zugang maßgeblich), an 
die Gesellschaft übermittelt werden.  

SWIFT: CMDHDEMMXXX; Instruktionen gemäß ISO 
20022; Autorisierung über SWIFT Relationship 
Management Application (RMA) erforderlich 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen. Weitere Einzelheiten zur Vollmachtserteilung können die Aktionäre 
den Erläuterungen im Vollmachtsformular bzw. der Internetseite 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung   

entnehmen. 

Im Fall einer Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines 
Stimmrechtsberaters oder einer diesen durch das Aktiengesetz gleichgestellten Person 
(Bevollmächtigung nach § 135 AktG) sind Besonderheiten zu beachten. Es besteht kein 
gesetzliches Textformerfordernis. Die Vollmachtserklärung muss jedoch vom Bevollmächtigten 
nachprüfbar festgehalten werden. Sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der 
Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Das InvestorPortal kann daher nicht 
für die Bevollmächtigung nach § 135 AktG genutzt werden. Ein Nachweis einer gegenüber einem 
solchen Bevollmächtigten erteilten Vollmacht ist über das InvestorPortal ebenfalls nicht möglich. 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
mailto:anmeldestelle@computershare.de
https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
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Aktionäre, die eine Vollmacht nach § 135 AktG erteilen wollen, werden gebeten, sich mit dem zu 
Bevollmächtigenden über das Verfahren und die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Wenn der Gesellschaft für ein und denselben Aktienbestand über das InvestorPortal, gemäß § 
67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 
4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212) und per E-Mail voneinander abweichende, 
formal ordnungsgemäße Erklärungen zur Vollmacht Dritter zugehen, werden die über das 
InvestorPortal zugegangenen Erklärungen berücksichtigt, sofern diese nicht vorhanden, die 
Erklärungen gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 
3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212). Bei voneinander 
abweichenden, formal ordnungsgemäßen Erklärungen, die über das gleiche Medium 
(InvestorPortal bzw. § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 
3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212) bzw. E-Mail) zugehen, 
wird jeweils die zeitlich zuletzt zugegangene Erklärung berücksichtigt. 

6. Weitere Rechte der Aktionäre 

a) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist ausschließlich entweder schriftlich an 
den Vorstand der DOUGLAS AG unter der Anschrift 

Vorstand der DOUGLAS AG 

Stichwort „Hauptversammlung“ 

Douglas AG  

Luise-Rainer-Str. 7-11,  

40235 Düsseldorf  

oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) 
per E-Mail an 

hauptversammlung@douglas.de  

zu richten. Es muss der Gesellschaft spätestens am Montag, 26. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), 
zugehen. Anderweitig adressierte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung werden nicht 
berücksichtigt. 

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Antragsteller haben den vollständigen Namen und die Aktionärsnummer anzugeben. 
§ 121 Abs. 7 AktG ist entsprechend anzuwenden. Bei der Berechnung der Mindestbesitzdauer ist 
§ 70 AktG zu beachten. Der Antrag ist von allen Aktionären, die zusammen das erforderliche 
Quorum erreichen, oder ihren ordnungsgemäß bestellten Vertretern zu unterzeichnen oder in 
elektronischer Form gemäß § 126a BGB (d.h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) 
einzureichen. 

Die Bekanntmachung und Zuleitung von ordnungs- und fristgemäßen Ergänzungsverlangen 
erfolgen in gleicher Weise wie bei der Einberufung. 

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

mailto:hauptversammlung@douglas.de
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Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 
bestimmten Punkten der Tagesordnung übersenden. Gegenanträge sind unter Angabe des 
vollständigen Namens und der Aktionärsnummer ausschließlich an 

DOUGLAS AG 

Stichwort „Hauptversammlung“ 

Luise-Rainer-Str. 7-11,  

40235 Düsseldorf  

oder per E-Mail an 

hauptversammlung@douglas.de  

zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht zugänglich gemacht. 

Gegenanträge, die der Gesellschaft unter vorstehenden Kontaktdaten spätestens am Mittwoch, 
11. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), mit Angabe des vollständigen Namens und der 
Aktionärsnummer versehen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer 
etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung   

zugänglich gemacht. 

Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 
einer der folgenden Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 Satz 1 AktG vorliegt: 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 
Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer 
Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letzten 
fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 AktG 
zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des 
vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und 
sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm 
mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 
insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Stellen mehrere Aktionäre Gegenanträge zu 
demselben Gegenstand der Beschlussfassung, so kann der Vorstand die Gegenanträge sowie ihre 
jeweiligen Begründungen zusammenfassen. 

mailto:hauptversammlung@douglas.de
https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
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Jeder Aktionär hat zudem das Recht, Wahlvorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern 
(Tagesordnungspunkt 4) zu unterbreiten. Für diese Wahlvorschläge gelten die vorstehenden 
Ausführungen sinngemäß. Zusätzlich zu den oben aufgelisteten Ausschlusstatbeständen braucht 
der Vorstand einen Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn bei einer 
vorgeschlagenen Person nicht der Name, der ausgeübte Beruf und der Wohnort und bei einer 
vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht Firma und Sitz enthalten sind. 

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge gelten in der virtuellen 
Hauptversammlung als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Das Stimmrecht zu 
derartigen Anträgen kann ausgeübt werden, auch schon vor der Hauptversammlung, sobald die 
Voraussetzungen für die Stimmrechtsausübung erfüllt sind (siehe Abschnitt II.4). Sofern der 
Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet 
ist, muss der Antrag in der Versammlung nicht behandelt werden. 

c) Recht zur Einreichung von Stellungnahmen 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre (siehe Abschnitt II.1) haben das 
Recht, vor der Hauptversammlung Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im 
Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal unter 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung   

in Textform einzureichen. 

Stellungnahmen sind gemäß § 130a AktG bis spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung, 
d.h. bis Freitag, 20. Februar 2026, 24:00 (MEZ), einzureichen. Ihr Umfang darf 10.000 Zeichen 
nicht überschreiten. Je Depot kann nur eine Stellungnahme eingereicht werden. 

Eingereichte Stellungnahmen, die diesen Anforderungen genügen, werden gemäß § 130a AktG 
spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis Samstag, 21. Februar 2026, 24:00 Uhr 
(MEZ), im InvestorPortal unter Veröffentlichung des Namens des Aktionärs zugänglich gemacht. 
Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, soweit sich der Vorstand durch das 
Zugänglichmachen strafbar machen würde, die Stellungnahme in wesentlichen Punkten 
offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder Beleidigungen enthält, oder wenn der 
einreichende Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und 
sich nicht vertreten lassen wird. 

Fragen, Anträge, Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, 
die in Stellungnahmen enthalten sind, werden nicht als solche berücksichtigt. Diese sind 
ausschließlich auf den in dieser Einberufung jeweils gesondert angegebenen Wegen 
einzureichen bzw. zu stellen oder zu erklären (siehe dazu die jeweiligen Unterabschnitte in 
Abschnitt II.). 

d) Rederecht und Auskunftsrecht in der Hauptversammlung 

Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre haben ein Rede- und ein 
Auskunftsrecht in der Hauptversammlung. Eine Einreichung von Fragen im Vorfeld der 
Hauptversammlung ist nicht möglich. Auskunftsverlangen dürfen Bestandteil eines Redebeitrags 
sein. 

Zur Ausübung des Rede- und des Auskunftsrechts ist die von der Gesellschaft angebotene 
Videokommunikation im InvestorPortal zu verwenden, womit zur Ausübung eine elektronische 
Zuschaltung der Aktionäre zur Hauptversammlung erforderlich ist (siehe Abschnitt II.2). Die 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
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Ausübung erfordert, dass jeder Aktionär oder sein Bevollmächtigter zuvor über die im 
InvestorPortal vorgesehene Schaltfläche „Wortmeldung“ eine Wortmeldung abgibt. Dies ist 
ausschließlich am Tag der Hauptversammlung ab 9:00 Uhr (MEZ) – damit eine Stunde vor Beginn 
der Hauptversammlung – bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt möglich. 

Rede- und Auskunftsrecht können auch von bevollmächtigten Dritten eines Aktionärs ausgeübt 
werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben diese Rechte jedoch 
nicht für die sie bevollmächtigenden Aktionäre aus. 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen 
Aktionär oder Bevollmächtigten und Gesellschaft in der Versammlung zuvor zu überprüfen und 
die Wortmeldung zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

Der Versammlungsleiter ist gemäß § 16 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft zudem berechtigt, 
neben dem Rederecht auch das Fragerecht der Aktionäre und Aktionärsvertreter zeitlich 
angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere ermächtigt, während der Hauptversammlung 
einen zeitlich angemessenen Rahmen für deren gesamten Verlauf, für einzelne 
Tagesordnungspunkte und einzelne Frage- und Redebeiträge zu setzen. Diese Ermächtigung gilt 
auch für die virtuelle Hauptversammlung. 

e) Weitere Informationen zum Auskunftsrecht der Aktionäre 

Das Auskunftsrecht der Aktionäre umfasst die Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, 
soweit diese zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 
Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des DOUGLAS Konzerns sowie der in 
den Konzernabschluss der DOUGLAS AG einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind 
in der Hauptversammlung mündlich zu stellen. 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand gemäß § 131 Abs. 3 AktG aus den 
folgenden Gründen absehen: 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, 
der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil 
zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht;  

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz angesetzt 
worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass die 
Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden im 
Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 HGB zu vermitteln; dies gilt 
nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde; 

6. soweit bei einem Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder einem Wertpapierinstitut 
Angaben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene 
Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss oder Konzernlagebericht 
nicht gemacht zu werden brauchen; 
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7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor 
Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. Wird einem Aktionär eine 
Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft 
verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden. Dazu 
ist die im InvestorPortal vorgesehene Schaltfläche „Rüge nicht beantworteter Fragen“ zu 
verwenden. Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb 
der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen 
Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Ein entsprechendes Verlangen ist im Wege 
der Videokommunikation im Rahmen eines Wortbeitrags über das InvestorPortal zu übermitteln. 

f) Anträge und Wahlvorschläge in der Hauptversammlung 

Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre haben das Recht, in der 
Hauptversammlung Anträge zu stellen und Wahlvorschläge zu unterbreiten. Dies gilt auch für 
Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG, unabhängig 
davon, ob sie zugänglich gemacht wurden oder nicht. Anträge und Wahlvorschläge dürfen 
Bestandteil eines Redebeitrags sein. 

Zur Ausübung dieser Rechte in der Hauptversammlung ist die von der Gesellschaft angebotene 
Videokommunikation im InvestorPortal zu verwenden, womit zur Ausübung eine elektronische 
Zuschaltung der Aktionäre zur Hauptversammlung erforderlich ist (siehe Abschnitt II.2). Die 
Ausübung erfordert, dass jeder Aktionär oder sein Bevollmächtigter zuvor über die im 
InvestorPortal vorgesehene Schaltfläche „Wortmeldung“ eine Wortmeldung abgibt. Dies ist 
ausschließlich am Tag der Hauptversammlung ab 9:00 Uhr (MEZ) – damit eine Stunde vor Beginn 
der Hauptversammlung – bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt möglich. 

Die vorstehenden Rechte können auch von bevollmächtigten Dritten eines Aktionärs ausgeübt 
werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben die vorstehenden 
Rechte jedoch nicht für die sie bevollmächtigenden Aktionäre aus. 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen 
Aktionär oder Bevollmächtigten und Gesellschaft in der Versammlung zuvor zu überprüfen und 
die Wortmeldung zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

g) Widerspruchsrecht der Aktionäre 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre (siehe Abschnitt II.1) oder ihre Bevollmächtigten 
können vom Beginn bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal der 
Gesellschaft auf elektronischem Weg Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu 
Protokoll des amtierenden Notars erklären. Hierzu ist die im InvestorPortal vorgesehene 
Schaltfläche „Widerspruch“ zu verwenden. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erklären 
keine Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zu Protokoll des amtierenden 
Notars. 

7. Hinweise auf die Internetseite der Gesellschaft 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden 
Vorlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab dem 
Tag der Einberufung über die Internetseite der Gesellschaft unter 
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https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung   

zugänglich. 

8. Teilnehmerverzeichnis 

Das Teilnehmerverzeichnis wird ab seiner Fertigstellung während der virtuellen 
Hauptversammlung allen in der Hauptversammlung elektronisch zugeschalteten Aktionären und 
Vertretern von Aktionären über das InvestorPortal zugänglich gemacht. 

9. Abstimmungsergebnisse 

Die vom Versammlungsleiter festgestellten Abstimmungsergebnisse werden innerhalb der 
gesetzlichen Frist auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung   

veröffentlicht. 

10. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte 

Das Grundkapital der DOUGLAS AG beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 107.692.308 Euro und ist in 107.692.308 Stück Stückaktien eingeteilt. Jede 
Aktie gewährt eine Stimme, sodass 107.692.308 Stimmrechte bestehen. 

 

 

 

Düsseldorf, Januar 2026 

DOUGLAS AG 

DER VORSTAND 

 

 

 

 

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 

Im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung verarbeitet die DOUGLAS AG als 
Verantwortliche unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie 
aller weiteren maßgeblichen Gesetze personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten. 
Einzelheiten zum Umgang mit diesen personenbezogenen Daten und zu den entsprechenden Rechten der 
Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten gemäß der DSGVO finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter: 

https://douglas.group/de/datenschutz  
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